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Bundesgesetz über die genetischen
Untersuchungen beim Menschen (BRG
02.065)

Medizinische Forschung

In Ausführung des vom Stimmvolk 1992 angenommenen Verfassungsartikels zur
Fortpflanzungs- und Gentechnologie (art. 24decies) gab der Bundesrat im September
eine Ratifikations- und eine Gesetzesvorlagen in die Vernehmlassung. Mit der
vorgeschlagenen Unterzeichnung und Ratifizierung des Europarat-Übereinkommens
über Menschenrechte und Biomedizin (Bio-Ethik-Konvention) sowie des
Zusatzprotokolls über das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen möchte sich
die Landesregierung an den internationalen Bemühungen beteiligen, für den Bereich
der Humanmedizin und der medizinischen Forschung verbindliche Richtlinien
festzulegen. Gleichzeitig stellte sie ihren Entwurf für ein neues Bundesgesetz über
genetische Untersuchungen am Menschen (Genomanalysengesetz) vor. Der Erlass soll
fünf Anwendungsbereiche der Gendiagnostik regeln (Medizin, Arbeit, Versicherung,
Haftpflicht und Identifizierung). Grundsätzlich gilt, dass die Untersuchung des Erbgutes
bis auf ganz wenige Ausnahmen nur mit Einwilligung der betroffenen Person
vorgenommen und keine Person wegen ihres Erbgutes diskriminiert werden darf. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 29.09.1998
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm Ende Jahr Kenntnis von den Ergebnissen der Vernehmlassung zu
einem Genomanalysengesetz. Allgemein bestand Einigkeit, dass es Arbeitgebern und
Versicherern nicht gestattet sein soll, präsymptomatische Genanalysen zu verlangen,
welche darüber Auskunft geben, ob eine Person in ihrem Leben allenfalls einmal an
einer bestimmten Krankheit leiden wird. Kontrovers beurteilt wurde die Frage, ob
Versicherer Anrecht auf Auskunft über bereits vorgenommene Genanalysen haben und
ob Arbeitgeber diese zur Abklärung allfälliger Berufskrankheiten verlangen dürfen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.1999
MARIANNE BENTELI

Im September leitete der Bundesrat dem Parlament seinen Entwurf für ein
Bundesgesetz über die genetischen Untersuchungen beim Menschen zu. Das Gesetz
soll den Umgang mit Gentests in der Medizin, am Arbeitsplatz und im
Versicherungswesen regeln. Bei der Ausarbeitung liess sich die Regierung von zwei
Grundsätzen leiten: Niemand darf wegen seines Erbgutes diskriminiert werden, und
jeder und jede hat das Recht auf Nichtwissen. Grundsätzlich gilt deshalb ein absolutes
Verbot, Tests zu verlangen oder nach den Ergebnissen früherer Tests zu fragen, wobei
aber in allen Bereichen eng begrenzte Ausnahmen vorgesehen sind. Im medizinischen
Bereich dürfen Gentests ausschliesslich mit Einwilligung der betroffenen Person
durchgeführt werden und müssen einen vorbeugenden oder therapeutischen Zweck
haben. Pränatale Untersuchungen dürfen Eigenschaften des ungeborenen Kindes nur
ermitteln, wenn diese die Gesundheit des Kindes direkt bedrohen. Tests am
Arbeitsplatz sind lediglich erlaubt, wenn dieser mit der Gefahr einer Berufskrankheit
oder mit schwer wiegenden Unfallgefahren für Dritte verbunden ist. Im
Versicherungsbereich gilt für die Sozialversicherungen ein absolutes Nachfrage- oder
Verwertungsverbot von bereits durchgeführten Untersuchungen. Privatversicherungen
dürfen unter gewissen Umständen (Zusätze zur obligatorischen Krankenversicherung,
hohe Versicherungssummen) nach bereits erfolgten Tests fragen. Der Versicherte muss
aber ein eventuelles früheres Untersuchungsergebnis nicht von sich aus preisgeben,
sondern erst nach entsprechender Nachfrage. (Zur Verwendung von DNA-Profilen im
Strafverfahren siehe hier) 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2002
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat beriet als erster das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen
beim Menschen (GUMG). Mit dem neuen Gesetz werden die Voraussetzungen für
genetische Untersuchungen im Medizinal-, Arbeits-, Versicherungs- und
Haftpflichtbereich festgelegt sowie die Erstellung von DNA-Profilen geregelt, sofern
diese nicht schon im DNA-Profil-Gesetz erfasst sind. Ausgenommen bleibt der ganze
Forschungsbereich; er soll in einem separaten Gesetz geregelt werden. Bundesrat
Blocher steckte das Spannungsfeld der Diskussionen ab, indem er meinte, die
genetische Diagnostik sei für die Kranken mit Hoffnung, für die Wirtschaft mit Visionen
und für die Gesellschaft mit Ängsten verbunden. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. In der Detailberatung gaben vor allem zwei Punkte zu reden, nämlich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.2004
MARIANNE BENTELI
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pränatale Tests und das Einsichtsrecht der Versicherer in frühere genetische
Untersuchungen. Bei den Untersuchungen am Ungeborenen setzte sich die gegenüber
der Version des Bundesrates restriktivere Formulierung der Kommission durch, welche
die genetischen Untersuchungen strikt auf den medizinischen Bereich einschränkte
und Begriffe wie „Lebensplanung“ ausmerzte, welche eine eugenische Note enthalten
könnten; pränatale Tests sind lediglich zugelassen, um beim ungeborenen Kind
mögliche Anomalien zu diagnostizieren. Neben der allgemeinen Information, wie sie der
Bundesrat postuliert hatte, soll den Eltern auch eine psychosoziale Beratung angeboten
werden. Ein Antrag Wäfler (edu, ZH) für ein völliges Verbot derartiger Tests wurde mit
134 zu 12 Stimmen deutlich verworfen. 

In der Frage des Einsichtsrechts von Privatversicherungen vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags hatte der Bundesrat vorgeschlagen, Nachforschungen
zuzulassen, falls die Versicherungssumme einen gewissen Betrag übersteigt (400'000
Fr. für eine Lebensversicherung, 40'000 Fr. pro Jahr bei Invalidität). Er begründete dies
damit, dass es zu verhindern gelte, dass sich Personen im Wissen um ihr hohes Risiko
zu günstigen Prämien einen teuren Versicherungsschutz auf Kosten des Kollektivs
verschaffen. Die Kommission schlug demgegenüber ein striktes Nachforschungsverbot
vor, weil Genanalysen zu einem mächtigen Instrument der Versicherer werden und zum
„gläsernen Menschen“ führen könnten. Eine Minderheit Noser (fdp, ZH) unterstützte
grundsätzlich die Fassung des Bundesrates, wollte die Hürden für Nachforschungen
aber tiefer halten (250'000 resp. 25'000 Fr.). Schliesslich setzte sich der Bundesrat mit
94 zu 82 Stimmen gegen den Antrag Noser und mit 97 zu 59 gegen die Kommission
durch.

Der Ständerat schloss sich in allen wesentlichen Punkten der grossen Kammer an. Ein
Antrag Fetz (sp, BS) für ein völliges Nachforschungsverbot für Privatversicherungen
wurde mit 32 zu 9 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz schuf die kleine Kammer bei den
Informationsstellen für pränatale Untersuchungen. Er befand, die psychosoziale
Beratungspflicht würde die kantonalen Stellen für Schwangerschaftsberatung
überfordern und zu zusätzlichen Kosten für die Kantone führen; die medizinische
Information durch die Ärzteschaft sei ausreichend. Diese Differenz konnte erst in der
dritten Runde durch eine Kompromissformulierung des Ständerates ausgeräumt
werden, wonach die zuständigen Stellen informieren und „in allgemeiner Weise“ eine
Beratung über pränatale Untersuchungen anbieten. Das neue Gesetz wurde in der
Schlussabstimmung im Nationalrat mit 169 zu 9 Stimmen und im Ständerat einstimmig
angenommen. 4

Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-
Profilen (BRG 00.088)

Innere Sicherheit

Verbesserte Ermittlungsverfahren versprach man sich im Berichtsjahr auch von DNA-
Profil-Datenbanken. Mit den damit möglichen Analysen können biologische
Täterspuren (Blut, Speichel, Hautteilchen, Haare etc.) eindeutig einer Person
zugeordnet werden. Eine vom EJPD im Einvernehmen mit den kantonalen
Polizeidirektoren eingesetzte Expertenkommission empfahl, eine solche Datenbank
zentral beim Bund einzurichten. Da es sich bei diesem „genetischen Fingerabdruck“,
der allerdings keine Informationen über die Gene an sich enthält, um besonders
schützenswerte Daten handelt, würde die Datenbank einer gesetzlichen Grundlage
bedürfen. In ersten Kommentaren in den Medien wurde die Nützlichkeit derartiger
Analysen bei der Aufklärung und Verhinderung von schweren Verbrechen durch
Wiederholungstäter hervorgestrichen, gleichzeitig aber heftige Kritik am Vorschlag der
Experten vorgebracht, möglichst alle erkennungsdienstlich behandelten Personen darin
zu erfassen. Nationalrat Widmer (sp, LU) reichte eine Motion ein, in welcher er
rechtliche Grundlagen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte verlangt. Insbesondere
sollen DNA-Profile von Personen, die sich nach der erkennungsdienstlichen Behandlung
als unschuldig erwiesen haben, wieder gelöscht werden. Der Kanton Bern, welcher
bereits über eine DNA-Profil-Sammlung verfügt, möchte allerdings nicht auf eine
bundesweite Regelung warten. Seine Regierung gab einen Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung, der jedoch als datenschützerisch ungenügend kritisiert wurde. 5

MOTION
DATUM: 12.04.1999
HANS HIRTER
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Der Bundesrat legte im November seine Botschaft über die Verwendung von DNA-
Profilen im Strafverfahren und zur Identifikation von unbekannten oder vermissten
Personen vor. Nachdem bereits in einzelnen Kantonen und auf Bundesebene (seit
Sommer 2000) versuchsweise entsprechende Datenbanken eingerichtet worden waren,
erachtete der Bundesrat eine rasche und einheitliche Regelung der
Rahmenbestimmungen für sinnvoll. Das neue Gesetz sieht vor, dass solche
Informationen bei der Ermittlungsarbeit genutzt werden dürfen und die
Probeentnahme von der Polizei angeordnet werden kann. Weigert sich die betroffene
Person, ist eine richterliche Anordnung erforderlich. Nur auf richterliche Anordnung
darf eine Massenuntersuchung zur Ermittlung von Straftätern vorgenommen werden
(sog. Flächenfahndung). Die ursprünglich vorgesehene Beschränkung dieser Methode
auf schwere Straftaten wurde fallengelassen. Die aufgrund der Proben erstellte
Datenbank unterliegt den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und nicht den
Sonderbestimmungen über die polizeilichen Informationssysteme. Grundsätzlich sollen
die Informationen bei Wegfall des Tatverdachts, bei Freispruch oder bei Ableben der
erfassten Personen gelöscht werden. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.11.2000
HANS HIRTER

In der Herbstsession nahm der Nationalrat als Erstrat die Verhandlungen über das neue
Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur
Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen auf. Grundsätzlich
begrüssten alle Fraktionen die Verwendung dieses neuen Instruments. Alle waren sich
aber auch einig, dass der Schutz der Privatsphäre des Individuums stärker gewichtet
werden müsse als im bundesrätlichen Vorschlag. Auf Antrag der vorberatenden
Kommission beschloss der Rat, dass nur DNA-Sequenzen untersucht und gespeichert
werden dürfen, welche keine Erbgutinformationen enthalten. Nicht durchsetzen konnte
sich der Kommissionsantrag, dass nur Profile von Personen in das Informationssystem
aufgenommen werden dürfen, die im Zusammenhang mit einem bestimmten, schweren
Delikt verdächtigt werden. Gegner dieser Einschränkung machten insbesondere
geltend, dass die Erfahrung im Ausland zeige, dass Verbrechen oft aufgeklärt werden
können, weil das Profil des Täters früher im Zusammenhang mit einem relativ
unbedeutenden Delikt (z.B. Diebstahl) erfasst und gespeichert worden ist. Der
Rechtsschutz wurde gegenüber dem Bundesratsantrag ausgebaut, indem die Polizei die
Verdächtigten explizit darüber informieren muss, dass sie eine Probeentnahme
verweigern können (worauf sie dann von einem Richter angeordnet werden kann), und
dass jede Person das Recht hat, Auskunft darüber zu verlangen, ob ihr Profil in der
Datenbank vorhanden ist. Zudem sollen die Profile bei Wegfall des Tatverdachts, bei
Einstellung des Verfahrens oder nach Ablauf der Probezeit bei bedingten
Freiheitsstrafen nach einer bestimmten Frist nicht bloss auf Gesuch hin, sondern
automatisch gelöscht werden. Nicht durchsetzen konnte sich dagegen ein Antrag der
Linken, auf so genannte Massenuntersuchungen zu verzichten. Diese sollen gemäss der
Ratsmehrheit bei der Aufklärung schwerer Verbrechen zulässig sein, allerdings nur auf
richterliche Anordnung. Da die SP und die Grünen auch mit ihren anderen Versuchen
scheiterten, die Anwendungsmöglichkeiten der DNA-Analyse in der Strafuntersuchung
restriktiver zu gestalten, lehnten sie das neue Gesetz in der Gesamtabstimmung ab. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2002
HANS HIRTER

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat mit dem neuen Bundesgesetz über die
Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von
unbekannten oder vermissten Personen. Als Verschärfung gegenüber der
nationalrätlichen Fassung fügte der Ständerat die Bestimmung ein, dass zur Aufklärung
von Verbrechen auch Massenuntersuchungen durchgeführt werden können. Dabei
werden DNA-Proben nicht nur von konkret Tatverdächtigen genommen, sondern von
einem weiteren Personenkreis, auf den bestimmte in Bezug auf die Tatbegehung
festgestellte Merkmale zutreffen (z.B. junge Männer eines Dorfes). Ferner strich die
kleine Kammer die vom Nationalrat aufgenommene Bestimmung, dass eine Person von
den Behörden die Durchführung einer DNA-Analyse verlangen kann, um sich von einem
bestehenden Tatverdacht zu befreien. Sie argumentierte dabei, dass bei einem Straf-
resp. Ermittlungsverfahren diese Möglichkeit im Rahmen der Verteidigungsrechte
ohnehin gegeben sei. Gegen den Widerstand der Linken, welche von den
Massenuntersuchungen vor allem eine Stigmatisierung von Minderheitsgruppen anderer
Hautfarbe oder Sprache befürchtete, schloss sich der Nationalrat in der
Differenzbereinigung dem Ständerat an. In der Schlussabstimmung wurde das Gesetz
im Nationalrat mit 124:18 Stimmen und im Ständerat einstimmig verabschiedet. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER
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Parlamentarische Initiative fordert zwingende
DNA-Profile beim Familiennachzug aus
Problemländern (Pa.Iv. 07.495)

Migrationspolitik

Eine parlamentarische Initiative Heer (svp, ZH), die im Fall des Familiennachzugs aus
„problematischen“ Ländern zusätzlich zu Zivilstandsakten zwingend DNA-Profile zur
Feststellung von Abstammung und Identität verlangen wollte, wurde vom Nationalrat mit
117 zu 51 Stimmen abgelehnt. Die Kommissionsmehrheit machte geltend, derartige Tests
seien im Zweifelsfall bereits mit dem neuen Ausländergesetz möglich; obligatorische
Untersuchungen ohne hinreichenden Verdacht auf Vorliegen irgendeines
Straftatbestandes verstiessen gegen das verfassungsmässige Grundrecht auf den Schutz
der Privatsphäre und würden wohl auch die Europäische Menschenrechtskonvention
verletzen. Die Beschränkung des obligatorischen Tests auf die so genannten
Problemländer würde überdies eine rechtsungleiche Behandlung bewirken. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
MARIANNE BENTELI

Beschränkung der Löschung der DNA-Profile
von Personen (Pa.Iv. 13.408)

Strafrecht

Um die Strafverfolgung zu verbessern, sollen DNA-Profile von rechtskräftig verurteilten
Tätern nicht nach 5 bzw. 10 Jahren gelöscht werden. Diese Änderung des DNA-Profil-
Gesetzes beantragte eine parlamentarische Initiative Geissbühler (svp, BE), welcher
durch den Nationalrat mit 88 zu 84 Stimmen bei 2 Enthaltungen knapp Folge gegeben
wurde. Bei Verstorbenen soll die Löschung nicht mehr unmittelbar nach dem Tod,
sondern erst nach dreissig Jahren erfolgen. Während die bürgerlich-rechten
Befürworter mit einer präventiven Wirkung argumentierten, lehnten die linken Parteien
und eine Mehrheit der FDP die Initiative aufgrund unverhältnismässiger Eingriffe in die
Privatsphäre ab. Im Ständerat konnten sich dann die Gegner mit 25 zu 12 Stimmen bei 2
Enthaltungen klar durchsetzen. Da die DNA-Profile in Zusammenhang mit einem
Strafverfahren stünden, müssten sie auch nach dessen Beendigung wieder gelöscht
werden. Die Frage könne aber durchaus im Rahmen der Gesamtprüfung des
Strafprozessrechts erneut erörtert werden. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2014
NADJA ACKERMANN

Totalrevision des Strafregistergesetzes (BRG
14.053)

Datenschutz und Statistik

Am 20. Juni 2014 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur
Totalrevision des Strafregistergesetzes. Um dem gesellschaftlichen
Sicherheitsbedürfnis zu entsprechen, sieht die Vorlage folgende Veränderungen vor:
Zum einen sollen die Zugangsrechte für die Behörden personell wie materiell
ausgedehnt und mehr Straftaten – neu auch von juristischen Personen – im
Strafregister-Informationssystem VOSTRA gespeichert werden. Zum anderen soll das
Auskunftsrecht von Privaten gesetzlich präziser geregelt und dadurch der Datenschutz
gestärkt werden. In diesem Sinne sieht der Bundesrat vier Arten von
Strafregisterauszügen vor, die sicherstellen sollen, dass die Behörden nur jene Daten
sehen, die sie benötigen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN
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Weil die bestehenden Regelungen im Strafgesetzbuch, im Militärstrafgesetz und im
Verordnungsrecht problematische Lücken und Unklarheiten – beispielsweise in Bezug
auf die Zugriffsrechte – aufweisen, erachtete es der Bundesrat als sinnvoll, anstelle
einer umfassenden Revision der einschlägigen Bestimmungen ein neues,
eigenständiges Bundesgesetz über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA zu
schaffen. Hier werden nun in einem Erlass die Verantwortlichkeiten für die Daten, die
Aufbewahrungsfristen, die Einsichts- und Zugriffsrechte sowie die Weitergabe der
Daten geregelt und die Schnittstellen mit anderen Systemen geklärt. Das neue
Strafregistergesetz verfolgt drei Ziele: Es soll erstens mehr Sicherheit für die
Öffentlichkeit schaffen, zweitens die Datenqualität erhöhen und die Datenbearbeitung
effizienter machen sowie drittens den Datenschutz verbessern. Für eine verbesserte
Sicherheit werden die Zugriffsrechte von Behörden auf die Daten erweitert. So kann
neu beispielsweise die Polizei Daten direkt abfragen und muss nicht mehr den Weg
über die Staatsanwaltschaft nehmen. Zudem wird das absolute Verwertungsverbot von
entfernten Eintragungen aufgehoben, was den Strafverfolgungsbehörden in gewissen
Situationen eine bessere Rekonstruktion der Vorgeschichte ermöglichen soll. Durch die
Personenidentifikation mittels AHV-Versichtertennummer sowie durch die bessere
Nutzung von Schnittstellen zu anderen Datenbanken sollen die Datenqualität und die
Effizienz gesteigert werden. Der Datenschutz soll schliesslich durch die Einführung von
vier verschiedenen Strafregisterauszügen verbessert werden. So erhalten die Behörden
nur jene Informationen, welche sie für den angestrebten Zweck wirklich brauchen.
Ausserdem wird das Auskunftsrecht dahingehend ausgedehnt, dass eine Person nicht
nur erfahren kann, welche Daten über sie gespeichert sind, sondern auch, ob eine
Behörde in den letzten zwei Jahren Daten über sie abgefragt hat.

Die grösste Neuerung im Entwurf des Bundesrates liegt jedoch im Vorhaben, parallel
zum Strafregister für natürliche Personen auch ein Strafregister für Unternehmen zu
schaffen. Dies ist denn auch der Punkt, der bei der Behandlung des Geschäfts im
Ständerat Anlass zu Diskussionen gab. Der Bundesrat begründete sein Vorhaben damit,
dass auch bei Strafprozessen gegen Unternehmen die Vorgeschichte relevant sei und
eine Wiederholungstat angemessen bestraft werden müsse. Für Unternehmen ohne
Eintrag im Strafregister entstehe überdies ein Nutzen im Nachweis eines guten
Unternehmensleumundes. Die Mehrheit der ständerätlichen Rechtskommission war
jedoch anderer Ansicht und ortete keinen Handlungsbedarf in diesem Bereich. Sie
beurteilte die Kosten als unverhältnismässig und stellte die Wirksamkeit eines solchen
Registers in Frage. Da Unternehmen viel wandelbarer seien als natürliche Personen,
könnten sie den Zweck des Strafregisters durch Umstrukturierungen leicht unterlaufen.
Der Ständerat folgte den Anträgen der Kommissionsmehrheit und sprach sich mit 28 zu
13 Stimmen bei 2 Enthaltungen gegen die Schaffung eines Strafregisters für
Unternehmen aus. Abgesehen von einigen Ergänzungen, welche die Kommission infolge
des Inkrafttretens des Bundesgesetzes über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot am 1. Januar 2015 anbrachte, nahm der Ständerat keine weiteren
Änderungen am Entwurf des Bundesrates vor und verabschiedete seine Version
einstimmig zuhanden des Nationalrats. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2015
KARIN FRICK

Nachdem der Ständerat als Erstrat im Sommer 2015 über das neue Strafregistergesetz
beraten hatte, war im Frühling 2016 der Nationalrat als Zweitrat an der Reihe. In der RK-
NR gaben vor allem die Komplexität des Gesetzes, der Datenschutz, die Verwendung der
AHV-Nummer zur Identifizierung der Personen, das Unternehmensstrafregister und die
Anpassung des DNA-Profil-Gesetzes Anlass zu Diskussionen. Von der Zweckmässigkeit
der Vorlage dennoch überzeugt, beantragte die Kommissionsmehrheit ihrem Rat
Eintreten. Ein Nichteintretens- und ein Rückweisungsantrag – beide mit der
Begründung, das Gesetz sei zu komplex – fanden jeweils nur in der SVP-Fraktion
Unterstützung und scheiterten klar. Gleich zu Beginn der Detailberatung widmete sich
der Nationalrat dem inhaltlich bedeutsamsten Punkt der Vorlage, dem Strafregister für
Unternehmen. Da sich die kleine Kammer im Vorjahr gegen die Einführung eines
solchen Registers ausgesprochen hatte, forderte eine Minderheit um Margret Kiener
Nellen (sp, BE), diese Bestimmungen wie vom Bundesrat ursprünglich vorgesehen
wieder ins Gesetz aufzunehmen. Sie begründete ihren Antrag damit, dass die
Einführung eines Unternehmensstrafregisters als Mittel zur Korruptionsbekämpfung
ausdrücklich von der Greco empfohlen worden sei. Darüber hinaus sei die Idee auch in
der Vernehmlassung überwiegend positiv aufgenommen worden und werde von
juristischer Seite ebenfalls begrüsst. Obwohl sich auch Bundesrätin Sommaruga noch
einmal klar für das Unternehmensstrafregister ausgesprochen hatte, folgte die
bürgerliche Mehrheit im Nationalrat dem Ständerat und erteilte der Einführung eines
solchen Registers mit 127 zu 55 Stimmen eine klare Absage. Die Personenidentifikation
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mittels AHV-Nummer war der SVP-Fraktion ein Dorn im Auge; ihr Sprecher Yves
Nidegger (svp, GE) sah dadurch den Datenschutz gefährdet. Ausserhalb der SVP-
Fraktion teilte jedoch niemand diese Ansicht, wodurch der entsprechende Antrag keine
Mehrheit fand. Demgegenüber wurde mit der Gutheissung eines Minderheitsantrages
Nidegger (svp, GE) mit 86 zu 83 Stimmen die Eintragung von Einstellungsverfügungen in
VOSTRA verhindert. Für die äusserst knappe rechtsbürgerliche Mehrheit standen diese
Strafregistereinträge in Konflikt mit der Unschuldsvermutung. Dasselbe Argument
brachte SVP-Fraktionssprecher Nidegger auch gegen die Registrierung von laufenden
Strafverfahren vor, hier jedoch ohne Erfolg. Das Wissen um laufende Strafverfahren sei
für viele Behörden unverzichtbar, so die Meinung der Ratsmehrheit. Eine neue
Differenz zum Ständerat schuf die grosse Kammer bei den Löschfristen für
Strafregistereinträge. Während der Entwurf des Bundesrates vorgesehen hatte, dass
nur Urteile zu lebenslänglichen Haftstrafen lebenslang im Strafregister verbleiben
sollen, definierte der Nationalrat einen Deliktkatalog aus schweren Verbrechen gegen
Leib und Leben, deren Einträge bis zum Tod des Täters nicht gelöscht werden sollen.
Bundesrätin Sommaruga kritisierte den Katalog als "nicht mit rechtsstaatlichen
Prinzipien vereinbar", was die bürgerliche Mehrheit jedoch nicht umzustimmen
vermochte. Schliesslich entbrannte bei den Änderungen einzelner Normen des DNA-
Profil-Gesetzes eine Debatte um die Löschfristen von DNA-Profilen, ausgelöst durch
einen Minderheitsantrag Rickli (svp, ZH), demzufolge DNA-Daten in bestimmten Fällen
gar nicht mehr gelöscht werden sollten. Ausserhalb des rechtsbürgerlichen Blocks war
man aber der Ansicht, die Beratung des Strafregistergesetzes sei nicht der richtige Ort,
um so weitreichende Grundrechtseinschränkungen sozusagen nebenbei vorzunehmen.
Überdies hatte der Rat zu diesem Thema schon ein Postulat überwiesen, das den
Bundesrat beauftragt, die Löschfristen der DNA-Profile zu evaluieren. Der Antrag wurde
folglich abgelehnt. Bei den übrigen Bestimmungen folgte die grosse Kammer
diskussionslos ihrer Kommission, welche in Differenz zum Ständerat noch einige
Ergänzungen zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative in die Vorlage eingebracht
hatte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 150 zu 30 Stimmen aus der SVP-
Fraktion bei einer Enthaltung angenommen. 13

Das Strafregistergesetz befand sich im Sommer 2016 in der Differenzbereinigung. Den
Ständerat beschäftigten dabei hauptsächlich die Fragen, wie mit
Einstellungsverfügungen umzugehen ist und welcher Deliktskatalog zu einem
lebenslangen Eintrag im Strafregister führen soll. In Bezug auf die
Einstellungsverfügungen beantragte die ständerätliche Rechtskommission, dem
Nationalrat zu folgen und solche Verfügungen auch nicht in Ausnahmefällen ins
Strafregister aufzunehmen. Damit gewichtete sie die Unschuldsvermutung höher als das
Interesse der Strafverfolgungsbehörden an der Vorgeschichte eines Täters. Mit 40 zu
einer Stimme schloss sich die kleine Kammer ihrer Kommission und dem Nationalrat an
und schloss damit aus, dass in bestimmten Fällen Einstellungsverfügungen in VOSTRA
erfasst werden. Bei den Delikten, die zu lebenslangen Strafregistereinträgen führen
sollen, konnte sich nur eine Kommissionsminderheit für den vom Nationalrat
definierten Katalog aus schweren Gewalt- und Sexualverbrechen begeistern. Die
Kommissionsmehrheit wollte an der Version des Bundesrates festhalten und nur Urteile
zu lebenslänglichen Haftstrafen bis zum Tod im Strafregister belassen. Der vom
Nationalrat definierte Deliktkatalog enthalte Delikte unterschiedlicher Schwere und sei
willkürlich zusammengestellt, argumentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die
Mehrheit des Rates liess sich jedoch davon überzeugen, dass schwere Gewaltdelikte
aufgrund ihrer Schwere und Sexualdelikte aufgrund der Rückfallgefahr bis zum Tod der
betreffenden Person für die Strafverfolgungsbehörden in VOSTRA einsehbar sein
sollten. Mit 29 zu 14 Stimmen gewichtete die kleine Kammer das Interesse der
Strafverfolgungsbehörden höher als das Recht auf Vergessen und räumte auch diese
Differenz zum Nationalrat aus.
Der Nationalrat hatte in der Folge noch über einige redaktionelle Differenzen zu
entscheiden, welche er stillschweigend annahm. In der Schlussabstimmung stimmte die
grosse Kammer dem neuen Strafregistergesetz mit 127 zu 48 Stimmen zu; der Ständerat
hiess die Vorlage mit 43 zu einer Stimme gut. 14
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Abgleich von DNA-Profilen

Innere Sicherheit

Um eine effiziente Strafverfolgung auch in Zukunft sicherzustellen, aktualisierte der
Bundesrat im Oktober 2014 das 15 Jahre alte Verordnungsrecht betreffend den
Abgleich von DNA-Profilen. Die Anpassungen waren aufgrund der technischen
Fortschritte notwendig geworden. Da die Analysegeräte immer leistungsfähiger werden
und damit ein aktuell unbrauchbares DNA-Profil in Zukunft zur Fallaufklärung beitragen
könnte, soll das biologische Material künftig 15 statt nur 5 Jahre aufbewahrt werden. Im
selben Schritt wurde auch die Totalrevision der DNA-Analyselabor-Verordnung durch
die Justizministerin genehmigt. Beide Revisionen treten per 1. Januar 2015 in Kraft. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.2014
NADJA ACKERMANN

Prüfung der Aufbewahrungsfristen für DNA-
Profile (Po. 16.3003)

Strafrecht

Der Bundesrat soll die verschiedenen Aufbewahrungsfristen im DNA-Profil-Gesetz
evaluieren und in einem Bericht darlegen, ob und wie die DNA-Profile verurteilter
Straftäter länger aufbewahrt werden könnten oder gar nicht mehr gelöscht werden
müssten. Der Nationalrat nahm ein entsprechendes Postulat seiner Rechtskommission
Anfang März 2016 stillschweigend an. Den Strafverfolgungsbehörden soll dadurch die
Identifizierung von Tätern, aber auch die Entlastung von Unschuldigen erleichtert
werden. Der Bericht soll auch die Datenschutzthematik behandeln und als
Diskussionsgrundlage für eine allfällige Revision des DNA-Profil-Gesetzes dienen. 16

POSTULAT
DATUM: 03.03.2016
KARIN FRICK

Nachdem der Bundesrat die DNA-Löschfristen im Rahmen der Revision des DNA-
Profil-Gesetzes evaluiert und damit das Postulat der RK-NR mit ebendieser Forderung
erfüllt hatte, schrieb der Nationalrat den Vorstoss im Mai 2021 ab. 17

POSTULAT
DATUM: 04.05.2021
CATALINA SCHMID

Kein Täterschutz für Mörder und
Vergewaltiger (Mo. 15.4150)

Strafrecht

Der Bundesrat muss die gesetzlichen Grundlagen für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte von Tätern schwerwiegend gewalttätiger Straftaten wie beispielsweise
Mord oder Vergewaltigung schaffen. Vor dem Hintergrund des schweren
Vergewaltigungsfalls von Emmen und dem nachfolgenden Massen-DNA-Test im Oktober
2015 forderte Nationalrat Albert Vitali (fdp, LU) in einer Motion, dass die
wissenschaftlichen Möglichkeiten in der Strafverfolgung bei schweren Gewalttaten
ausgeschöpft werden, um nicht aus falsch verstandenem Datenschutz Täterschutz zu
betreiben. Durch die Auswertung der codierenden DNA-Abschnitte – also persönlicher
Merkmale wie zum Beispiel Augen-, Haar- und Hautfarbe – könnte ein Täterprofil
erstellt werden, das aufwändige Massen-DNA-Tests unnötig machte. Beide Kammern
nahmen den Vorstoss stillschweigend an. 18

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Mit der Revision des DNA-Profil-Gesetzes wurde die Motion Vitali (fdp, LU) für die
Schaffung gesetzlicher Grundlagen zur Auswertung der codierenden DNA-Abschnitte
erfüllt. Aus diesem Grund schrieben die eidgenössischen Räte die Motion im Mai bzw.
September 2021 ab. 19
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Änderung des DNA-Profil-Gesetzes (BRG
20.088)

Strafrecht

Ende August 2019 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Anpassung des
DNA-Profil-Gesetzes. Die Strafverfolgungsbehörden sollen aus einer am Tatort
gefundenen DNA-Spur nicht mehr nur das Geschlecht, sondern neu auch die Augen-,
Haar- und Hautfarbe, die biogeografische Herkunft und das Alter der Person
bestimmen dürfen. Ziel dieser sogenannten Phänotypisierung ist es, Ermittlungen und
Fahndungen fokussierter durchführen, den potenziellen Täterkreis eingrenzen und
Unbeteiligte rasch ausschliessen zu können. Eine Phänotypisierung soll auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft und nur bei Verbrechen, d.h. Straftatbeständen mit einer
minimalen Strafandrohung von drei Jahren Freiheitsstrafe, durchgeführt werden
dürfen. Die Verwendung der Analyseergebnisse ist auf die Ermittlungen in einem
konkreten, aktuellen Fall begrenzt; sie sollen nicht in der DNA-Datenbank gespeichert
werden. Damit wird eine vom Parlament überwiesene Motion Vitali (fdp, LU; Mo.
15.4150) umgesetzt, die eine gesetzliche Grundlage für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte forderte. Weiter will der Bundesrat in Umsetzung des Postulats
16.3003 die Regelung zur Löschung von DNA-Profilen vereinfachen. Er sieht vor, dass
neu bereits im Strafurteil festgelegt werden soll, wie lange das DNA-Profil eines Täters
oder einer Täterin in der DNA-Datenbank aufbewahrt wird. Zudem soll die vom
Bundesstrafgericht für zulässig erklärte Ermittlungsmethode des erweiterten Suchlaufs
mit Verwandtschaftsbezug ausdrücklich im Gesetz verankert werden: Kann einer am
Tatort gefundenen DNA-Spur kein Treffer in der Datenbank zugeordnet werden, darf
geprüft werden, ob im System sehr ähnliche Profile, d.h. nahe Verwandte der gesuchten
Person, verzeichnet sind. Über eine Kontaktaufnahme zu den Verwandten können die
Strafverfolgungsbehörden anschliessend versuchen, die gesuchte Person ausfindig zu
machen.
In der Presse zeigte sich die Luzerner Staatsanwaltschaft entschlossen, die
Ermittlungen im sistierten «Fall Emmen» wieder aufzunehmen, sobald die neue
Gesetzesgrundlage in Kraft trete. Im Sommer 2015 hatte die Vergewaltigung einer
seither querschnittgelähmten jungen Frau in Emmen (LU), bei der der Täter trotz DNA-
Massentest bisher nicht gefunden werden konnte, eine öffentliche Debatte über die
DNA-Analyse als Ermittlungsmethode angestossen. Der Fall hatte auch am Ursprung der
Motion Vitali gestanden, die mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung umgesetzt
werden soll. Bedenken wegen des zusätzlichen Eingriffs in die Grundrechte äusserte
dagegen der EDÖB Adrian Lobsiger. Er zöge es vor, wenn die Phänotypisierung nur bei
schweren Verbrechen gegen Leib und Leben, die Freiheit oder die sexuelle Integrität
zulässig wäre und nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern nur von einem
Zwangsmassnahmengericht angeordnet werden dürfte. Ausserdem betonte er die
eingeschränkte Genauigkeit der Phänotypisierung – bei blonden Haaren beispielsweise
sei die Vorhersage nur zu 69 Prozent zutreffend –, weshalb die Analyseergebnisse nicht
als Beweise missverstanden werden dürften. 20

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.2019
KARIN FRICK

Der Vorentwurf zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes erzeugte in der
Vernehmlassung ein überwiegend positives Echo. 43 von insgesamt 51
Stellungnehmenden äusserten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vorlage. Die acht
ablehnenden Stellungnahmen stammten vom Kanton Genf, der Grünen Partei, den
juristischen Organisationen Association des juristes progressistes, Demokratische
Juristinnen und Juristen der Schweiz und dem Anwaltsverband, den Vereinen
biorespect und grundrechte.ch sowie der Universität Freiburg. Sie äusserten vor allem
grund- und datenschutzrechtliche Bedenken zur neuen Ermittlungsmethode der
Phänotypisierung und verwiesen im Zusammenhang mit der Auswertung der
biogeografischen Herkunft auf das Risiko von Racial Profiling, d.h. die Gefahr, dass
Personen mit bestimmten äusserlichen Merkmalen pauschal verdächtigt würden.
Demgegenüber beurteilten 17 Kantone, die stellungnehmenden Organisationen aus
Strafverfolgung, Polizei und Rechtsmedizin sowie die GUMEK die vorgeschlagene
Regelung als zu wenig flexibel. Mit der abschliessend formulierten Liste von Merkmalen,
die bei einer Phänotypisierung ausgewertet werden dürfen (Augen-, Haar- und
Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter) könne dem zu erwartenden Fortschritt
in der Forschung nicht Rechnung getragen werden, bedauerten sie. Diese Kritik
veranlasste den Bundesrat zur einzigen grösseren Änderung gegenüber dem
Vorentwurf. In der Anfang Dezember 2020 präsentierten Botschaft sah er an dieser
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Stelle zusätzlich zu den fünf genannten Merkmalen eine Delegationsnorm vor, die es
ihm erlauben soll, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt entsprechend weitere
äusserlich sichtbare Merkmale für die Phänotypisierung zuzulassen. Den Bedenken
bezüglich Racial Profiling begegnete die Regierung in der Botschaft mit dem Argument,
die Analyse im Rahmen einer Phänotypisierung erfolge ergebnisoffen; eine
«Vorselektion der Ermittlungsbehörden zuungunsten einer bestimmten Population» sei
daher ausgeschlossen. Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle ergänzte in der NZZ, die
Phänotypisierung könne einer Diskriminierung sogar entgegenwirken, weil Zeuginnen
und Zeugen eine Person oft als «zu gross und zu dunkel» beschrieben. Die übrigen
Anpassungen betreffend die Löschregelung für DNA-Profile und die
Verwandtenrecherche übernahm der Bundesrat aufgrund der positiven Rückmeldungen
aus der Vernehmlassung weitestgehend unverändert in den Entwurf. 21

Der Nationalrat widmete sich in seiner Sondersession im Mai 2021 als Erstrat der
Änderung des DNA-Profil-Gesetzes, mit der eine gesetzliche Grundlage für die
Phänotypisierung, d.h. das Auslesen bestimmter äusserer Merkmale der gesuchten
Person aus einer DNA-Spur, geschaffen werden sollte. Eine Grüne Minderheit
beantragte Nichteintreten, weil ihr der vorliegende Entwurf zu weit ging; sie hätte
angesichts der Schwere des damit verbundenen Grundrechtseingriffs einen enger
eingegrenzten Anwendungsbereich für die Methode als geboten erachtet. Es sei nicht
Aufgabe der Politik, «in vorauseilendem Gehorsam den ganzen Wunschkatalog der
Strafverfolgungsbehörden zu erfüllen», appellierte Minderheitssprecherin Marionna
Schlatter (gp, ZH) an den Rat. Bundesrätin Karin Keller-Sutter relativierte, es handle sich
nicht um einen schweren Grundrechtseingriff, weil es sich bei den ausgewerteten
Daten nicht um jene einer bestimmten Einzelperson, sondern um eine anonyme Spur
handle. Zudem seien die ausgewerteten äusserlichen Merkmale «für jedermann
sichtbar, wie für einen Augenzeugen». Gegen den Widerstand der geschlossenen
Grünen Fraktion sowie der hälftig gespaltenen SP-Fraktion trat der Nationalrat mit 137
zu 43 Stimmen bei 6 Enthaltungen auf die Vorlage ein.
Inhaltlich befasste sich der Nationalrat zunächst mit der gesetzlichen Verankerung der
Verwandtenrecherche, d.h. die Durchsuchung der DNA-Datenbank nach Personen,
deren DNA-Profil grosse Ähnlichkeit zur gefundenen Spur aufweist und die daher mit
der Spurenlegerin oder dem Spurenleger verwandt sein könnten. Drei linke
Minderheitsanträge, die auf strengere Voraussetzungen und einen engeren
Anwendungsbereich für die Verwandtenrecherche zielten, wurden von der bürgerlichen
Ratsmehrheit deutlich abgelehnt. Als Zweites diskutierte die grosse Kammer mit der
Phänotypisierung den eigentlichen Kern des Geschäfts. Auch hier wurden mehrere
Minderheitsanträge aus den Reihen der SP und der Grünen zur Eingrenzung des
Anwendungsbereichs und für strengere Voraussetzungen für den Einsatz dieser
Ermittlungsmethode von der bürgerlichen Ratsmehrheit verworfen. Erfolgreich war
hingegen einzig eine Minderheit Riniker (fdp, AG), die befürwortete, dass der Bundesrat
in Abhängigkeit vom technischen Fortschritt künftig weitere äusserlich sichtbare
Merkmale – neben den explizit genannten Merkmalen Augen-, Haar- und Hautfarbe,
biogeografische Herkunft und Alter – für die Phänotypisierung zulassen kann. Die
Kommissionsmehrheit hätte diese Delegationsnorm gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf streichen wollen, sodass neue Merkmale nur über eine Gesetzesänderung
hätten hinzugefügt werden können, unterlag aber mit 97 zu 88 Stimmen bei 2
Enthaltungen ebenfalls der bürgerlichen Stimmkraft. Als einzige materielle Änderung
gegenüber dem Entwurf des Bundesrats nahm der Nationalrat einen Artikel ins DNA-
Profil-Gesetz auf, demzufolge nach Suizid ein DNA-Profil der verstorbenen Person
erstellt werden kann, das nach einem Jahr wieder gelöscht wird, sofern der Abgleich
mit der DNA-Datenbank keinen Treffer hervorbringt. Bundesrätin Keller-Sutter und eine
Minderheit Riniker vertraten vergebens die Ansicht, diese Norm schiesse übers Ziel
hinaus. Gemäss geltender Strafprozessordnung könne nach Suizid bereits ein DNA-
Profil erstellt werden, wenn Anzeichen vorliegen, dass die tote Person in ein Delikt
verwickelt sein könnte, erklärte die Justizministerin. Das Ansinnen, in jedem Fall von
Suizid – also auch ohne jegliche Hinweise auf eine Straftat – ein DNA-Profil zu erstellen,
bezeichnete sie als eine «fishing expedition». Mit 126 zu 59 Stimmen liess sich der
Nationalrat gegen den Widerstand der FDP- und der Grünen Fraktion dennoch darauf
ein. Bezüglich der Löschfristen für DNA-Profile lehnte die grosse Kammer sämtliche
Minderheitsanträge für eine Verlängerung oder Verkürzung ab und übernahm die
Vorschläge des Bundesrats unverändert. In der Gesamtabstimmung nahm der
Nationalrat die Vorlage mit 125 zu 54 Stimmen bei 12 Enthaltungen an. Die Grüne
Fraktion, die sich schon gegen Eintreten ausgesprochen hatte, lehnte das Geschäft
auch in der Gesamtabstimmung geschlossen ab, ebenso jene zwei Drittel der SP-
Fraktion, die sich nicht der Stimme enthielten. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2021
KARIN FRICK

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 10



In der Herbstsession 2021 nahm sich der Ständerat als Zweitrat der Änderung des DNA-
Profil-Gesetzes an. Er trat ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein. Wie bereits den
Nationalrat beschäftigte auch den Ständerat die Frage, welche äusserlichen Merkmale
für die Phänotypisierung aus einer DNA-Spur ermittelt werden dürfen bzw. ob die Liste
im Gesetz abschliessend sein soll. Der Bundesrat hatte im Entwurf eine
Delegationsnorm vorgesehen, die es ihm erlaubt, in Abhängigkeit vom technischen
Fortschritt weitere äusserliche Merkmale – zusätzlich zu den im Gesetzestext explizit
genannten Augen-, Haar- und Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter – für die
Phänotypisierung zuzulassen. Der Nationalrat hatte diese Bestimmung entgegen dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit bestätigt. Der Ständerat tat es ihm nun gleich; die
Minderheit Sommaruga (sp, GE), die die Streichung der Delegationsnorm forderte,
unterlag mit 26 zu 17 Stimmen. Anders als die Volkskammer sprach sich der Ständerat
indes gegen die generelle Möglichkeit aus, nach einem Suizid ein DNA-Profil der toten
Person zu erstellen. Für die vorberatende RK-SR sei eine solche Stigmatisierung von
Suiziden unverständlich, zumal sich die meisten Suizide ohne vorherige Straftat
ereigneten, erläuterte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Bestünden
Anzeichen auf einen Zusammenhang mit einer Straftat, könne die Staatsanwaltschaft
bereits nach geltendem Recht ein DNA-Profil erstellen lassen. Die kleine Kammer folgte
ihrer Kommission diesbezüglich stillschweigend und kehrte damit zur bundesrätlichen
Version zurück. Differenzen zur Fassung des Bundesrats schuf der Ständerat hingegen
bei den Regeln über die Löschung von DNA-Profilen. Einerseits entschied die
Kantonskammer, dass DNA-Profile von Beschuldigten im Falle eines Freispruchs, einer
Nichtanhandnahme oder einer Einstellung des Verfahrens nur mit Genehmigung des
Zwangsmassnahmengerichts weiter aufbewahrt werden dürfen. Der Bundesrat wollte
diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft überlassen. Justizministerin Karin Keller-
Sutter brachte der ständerätlichen Lösung Skepsis entgegen, verzichtete angesichts des
einstimmigen Kommissionsbeschlusses jedoch auf eine Abstimmung und kündigte an,
die Frage im Nationalrat noch einmal zur Diskussion zu bringen. Andererseits setzte der
Ständerat die Löschfrist für DNA-Profile von schuldunfähigen Täterinnen und Tätern auf
zwanzig Jahre fest. Der Bundesrat hätte diese Frist, so die EJPD-Chefin, in der
Verordnung regeln wollen, begrüsste aber die «grössere Klarheit und Transparenz» des
Kommissionsantrages, worauf dieser stillschweigend gutgeheissen wurde. Als Letztes
diskutierte die kleine Kammer die Frage, bei welchen Delikten Phänotypisierung und
Verwandtenrecherche eingesetzt werden dürfen. Der Nationalrat hatte den
bundesrätlichen Vorschlag gutgeheissen, der diese Methoden für alle Verbrechen, d.h.
Delikte mit Strafandrohung von mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe, vorgesehen hatte.
Der ständerätlichen Kommission war dieser Anwendungsbereich zu breit; sowohl die
Mehrheit als auch die Minderheit beantragten daher die Einführung eines – mehr oder
weniger umfassenden – Deliktkatalogs. Mit 31 zu 12 Stimmen nahm der Ständerat den
enger gefassten Katalog der Kommissionsmehrheit an, der nur die schwersten Delikte
abdeckt, insbesondere Gewalt- und Sexualdelikte. Nicht anwendbar sein sollen die
neuen Ermittlungsverfahren demnach bei Vermögensdelikten wie Diebstahl oder
Hehlerei. Dem so angepassten Entwurf stimmte die Ständekammer in der
Gesamtabstimmung einstimmig zu. 23
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